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Vorwort 

Zu den Erfahrungen mit dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen 
GATT gehört, daß seine internationalen Handelsregeln nur eingeschränkt 
beachtet und durchgesetzt wurden. Wird die neue Welthandelsorganisation 
WTO dank verbesserter Regeln diesem Schicksal entgehen? Bei der Novellie-
rung des GATT zur WTO haben sich v.a. jene Stimmen durchgesetzt, die eine 
Verschärfung der Regeln, eine Verrechtlichung und Institutionalisierung ein-
forderten. Sie gehen offensichtlich davon aus, daß strengere Regeln eher be-
achtet und durchgesetzt werden. Auf welcher Grundlage? Besonders Ökono-
men geben sich bestens gerüstet bei Erklärungen internationaler Interakti-
onsphänomene und scheinen bisweilen gar die Einwände anderer sozialwis-
senschaftlicher Fachdisziplinen gänzlich abzuschütteln - aus guten Gründen? 

Leider zeigt sich, daß Theorien der Ökonomikl allesamt in entscheidenden 
Aspekten bei der Erklärung von Rechtsbeachtung und -durchsetzung versa-
gen: V.a. die starr gehandhabte Annahme der Zweckrationalität läßt in einer 
Welt komplexer Verflechtungen offen, worin für internationale Entschei-
dungsträger der je eigene Vorteil liegt, ihr Handeln so auszurichten, daß ein-
mal geschlossene Verträge beachtet und durchgesetzt werden - oder auch 
nicht. Die ökonomischen Fragen nach Knappheit und Kosten und Nutzen 
versetzen nur für enge raum-zeitliche Grenzen und in institutionell wohlbe-
stimmten Handlungssystemen in die Lage, wissenschaftlich begründete Aus-
sagen über Verhaltens- und Interaktionsmuster zu machen. In internationalen 
Politik- und Rechtsprozessen liegen solche Gegebenheiten nicht vor. 

Dagegen ermöglicht ein umfassenderer sozial wissenschaftlicher Ansatz: die 
Theorie des kommunikativen Handeins von Habermas, durchaus überzeugen-
de Antworten auf Fragen nach Rechtsbeachtung und -durchsetzung in den 
internationalen Handelsbeziehungen. Der verständigungsorientierte Ansatz 
kann nämlich Aspekte der sozialen Eingebundenheit von Individuen sowie 

1 Der Begriff "Ökonomik" (statt "Ökonomie") soll deutlich machen, daß hier LS. 
einer modemen Wissenschaftsauffassung die Art der Fragestellung bezeichnet wird 
(nicht ein Gegenstand der Untersuchung). 
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ihrer Informations- und Erkenntnisbedingtheiten in seine Grundlagen aufneh-
men und somit die durch die Ökonomik gelassenen Erklärungslücken ausfül-
len - und zwar gerade für institutionell nur wenig bestimmte soziale Interakti-
onsprozesse. 

Mit dem verständigungsorientierten Forschungsansatz, der indes einer 
"methodischen Bändigung" bedarf, können erstmals plausible Überlegungen 
zur zukünftigen Rechtsbeachtung und -durchsetzung in der neuen WTO :nög-
lieh werden. Dies werde ich am neuen WTO-Streitschlichtungsverfahren auf-
zeigen. Dabei kann der exemplarische Bezug auf einen besonders sensiblen 
neuen Vertragsgegenstand, den Umweltschutz, die Leistungen der neuen For-
schungsperspektive plastisch veranschaulichen und zu erwartende Entwick-
lungen in Rechtsbeachtung und -durchsetzung der WTO-Regeln beurteilbar 
machen. Nur auf so gesicherten Grundlagen scheinen mir Politikempfehlun-
gen zur WTO überhaupt sinnvoll. 

Meine Danksagungen gelten v.a. Prof. Lechner und Prof. Mackensen, die 
mich von Anfang an unterstützten. Für Anregungen und Kritik danke ich 
Guido Hülsmann und Markus Teichmann sowie den Mitarbeitern des Max-
Planck-Instituts zur Erforschung von Wirtschaftssystemen, Jena. 

Alexander Kopke 
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A. Einleitung 

Angesichts der euphorischen Äußerungen, die sich im Anschluß an die Er-
gebnisse der GATT-Uruguay-Verhandlungen1 und die Unterzeichnung der 
Schlußakte in Marrakesh im März 1994 auch in wissenschaftlichen Kreisen im 
Übermaß vorfinden, drängt sich die Frage auf, ob hier nicht falsche Hoffnun-
gen und Erwartungen gehegt und geweckt werden. Noch liegen keine Erfah-
rungen mit dem neuen GATT und der neugegründeten Welthandels-
organisation WTO vor, so daß es theoretischer Strukturierung bedarf, um die 
vielfältigen Spekulationen einschätzen zu können. Hierzu soll diese Arbeit 
einen Beitrag leisten. Anders gefragt: Wird das GATT, respektive die WTO, 
den an sie gestellten Anforderungen gewachsen sein? Wird es durch das neue 
GATT zu dem erhofften Wachstum des Welthandels kommen, bei gleichzeiti-
ger Vermeidung von Konflikten über Handelsfragen? Zur Beantwortung der-
artiger Fragen müssen die in der GATT-Uruguay-Runde ausgehandelten 
Rechtsstrukturen hinsichtlich ihrer zukünftigen Anwendung (Beachtung) beur-
teilt werden. Hierfür wissenschaftlich solide Beurteilungskriterien zu finden, 
ist bei internationalen Verträgen schwierig. Über die tatsächliche Beachtung 
von Rechtsstrukturen wird uns auch für die WTO nur die Zukunft belehren 
können. Kann aber eine sorgfältige Analyse der Umstände im bisherigen 
GATT nicht u. U. schon begründete Hinweise auf zu erwartende Entwicklun-
gen bei seiner ambitionierten Nachfolgerin ermöglichen? In dieser Arbeit wird 
hierzu eine Untersuchung der Rechtsbeachtung im bisherigen GATT durchge-
führt, um über Handlungsmuster in den internationalen Handelsbeziehungen 
gegebenenfalls zu Folgerungen für die neuen Rechtsstrukturen zu kommen. 2 

Beginnen wir also beim "alten" GATT. 

Trotz publizistisch vielbeschworener "Erfolge" und einer auffallenden 
Stabilität des bisherigen GATT, besteht doch nicht nur in der wissenschaftli-

1 GATI: Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen. Grundlegend: Senti, 1986. 
WTO: Welthandelsorganisation. Einführend: Hauser/Schanz. 1995. 

2 Die methodologische Problematik der Vorgehensweise wird in dieser Arbeit 
ausgiebig diskutiert. 

2 Kopke 



2 A. Einleitung 

chen Literatur weitgehend Einigkeit daruber, daß die Vertragsparteien es 
vortrefflich verstanden haben, die in ihm kodifizierten internationalen Han-
deisregeln zu umgehen. 3 Eine venneintliche "Stabilität" könnte lediglich im 
Fortbestand der zugrundeliegenden Prinzipien und Ziele vennutet werden, 
weniger in den kodifizierten Rechtsnormen und überhaupt nicht in deren um-
fassenden und vertragsgemäßen Beachtung. 

Allgemein läßt sich für internationale Beziehungen zunächst feststellen: 
Verrechtlichungs- und Institutionalisierungsversuche scheitern immer wieder 
an nationalstaatlichen Souveränitätsansprüchen, mit denen sie notwendig 
konfligieren. So ist bisher jede endgültige Kompetenzabgabe an internationale 
Verträge und jeder wirkliche Autonomieverzicht zugunsten internationaler 
Regeln unterblieben: Völkerrecht bleibt im wesentlichen Konsensrecht mit 
ungesicherter Verbindlichkeit. 4 Nicht nur im GA TI, sondern generell lassen 
sich an der Tatsache, daß ein völkerrechtlicher Vertrag abgeschlossen wird, 
noch keine verläßlichen Hinweise ablesen, ob er tatsächlich Beachtung finden 
wird. Dafür mögen reichlich Beispiele aus der internationalen Praxis zeugen, 
man denke nur an das "Schicksal" der UNCTAD. 5 Diese Überlegung führt zu 
der Frage, unter welchen Bedingungen generell internationale Verträge Be-
stand haben und Beachtung finden - eine, wie zu zeigen sein wird, in ihrer 

3 Vgl. Curzon Price, 1992, s. 90, 92; GroßmannlKoopmannlMichaelowa, 1994, 
s. 256; HauserlSchanz, 1995 f.; Hudec, 1978, S. 9; Karl, 1983; Long, 1986; McDo-
nald, 1993, s. 423; OECD, 1988, S. 1-5; US Mission Genf, 1982, S. 6; Pattersonl 
Patterson, 1987, S. 7. Kostecki, 1987, S. 425, z.B. schätzt (konservativ) den Anteil 
von Umgehungen auf 10 % des Welthandels. In den GATT-Uruguay-Verhandlungen 
wurden "Umgehungen" unter dem Stichwort "circumvention" diskutiert und in den 
Vertragstext aufgenommen. Gebräuchlich sind auch Bezeichnungen wie "unterlau-
fen", "bypassing" sowie "grey area measures", "Grauzonenmaßnahmen" und neu-
erdings "creative illegality" (vgl. z.B. Buckley, 1993, S. 143, McDonald, 1993, 
S. 468 f.). GATT-Umgehungen sind ein international ganz und gar unbestrittenes 
Phänomen. In dieser Arbeit (Teil B) soll es dem wissenschaftlichen Zugriff zugängli-
cher gemacht werden. 

4 Vgl. Ipsen, 1990, S. 6 ff., der unterschiedliche Rechtsauffassungen diskutiert. 
Zum Begriff Völkerrecht (und Wirtschaftsvölkerrecht) vgl. unten, sowie Ipsen, 1990. 

5 Die UNCTAD ist hier besonders anschaulich, weil sie sozusagen als "Gegenge-
wicht gegen die Diskussionen im Rahmen des GATT" konzipiert wurde (vgl. Hart-
wich, 1987, S. 466). Als "Gewerkschaft der Dritten Welt" kann an ihr besonders 
deutlich werden, wie eng die Verknüpfung zwischen völkerrechtlichen, politischen 
und wirtschaftlichen Fragestellung ist. 
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Allgemeinheit wissenschaftlichen Bemühungen nur schwer zugängliche Frage-
stellung. 6 

Andererseits sind in den internationalen Beziehungen allenthalben Ver-
rechtlichungs- und Institutionalisierungsbemühungen zu beobachten. Das 
Fehlen einer übergeordneten, staatsgleichen (Zwangs-) Durchsetzungsinstanz 
verhindert offensichtlich nicht, daß erhebliche Anstrengungen zur Fortent-
wicklung des Völkerrechts unternommen werden.7 Davon zeugen auch die 
Ergebnisse der GATT-Uruguay-Verhandlungen und besonders die neue 
WTO. Rechtsbeachtung und Rechtsdurchsetzung werden also auch auf inter-
nationaler Ebene nicht als vollkommen aussichtslos angesehen. Die Behaup-
tung gar, dem Völkerrecht komme überhaupt kein Rechtscharakter zu, muß 
als unbedingt falsch gelten. 8 

Um dieses Paradox der internationalen Beziehungen - zwischen Souveräni-
tät und völkerrechtlicher Verbindlichkeit9 - aufzulösen, müssen erstens 
brauchbare Theorien eingesetzt, und zweitens praktische Fragen im Lichte der 

6 Kann man sich deshalb mit Aussagen wie der von Horn, 1987, S. 384, begnü-
gen? "Trotz aller Bemühungen beruht das Verhältnis der Staaten zueinander noch 
heute letztlich auf dem Prinzip von Treu und Glauben (bona fides), auf der Hoffnung, 
daß die Normen und Verträge freiwillig eingehalten und gegebenenfalls nur durch 
gegenseitigen Konsens verändert werden. " 

7 Mestmäcker, 1985/93, S. 125, konstatiert: "Den "modernen Bemühungen in der 
Rechtswissenschaft um die Neubegründnung einer Weltwirtschafts ordnung ist ge-
meinsam, daß sie deren Grundlage im Rechtsprinzip suchen." (und verweist auf Fi-
kentscher, 1983, S. 131, Jackson, 1979, S. 1 ff., und v. Themaat, 1980, S. 239 ff.). 
Horn, 1987, S. 383 schreibt: "Die historische Erfahrung zeigt, daß mehr internationa-
le Verträge eingehalten als gebrochen werden." Eine gegenteilige Ansicht sei ein 
Zerrbild publizistischen Übereifers. 

8 Ipsen, 1990, S. 7, diskutiert die Auffassung von John Austin, Lectures on Juris-
prudence, Bd. I, 5. Aufl., 1985, S. 79, der behauptet, da Recht als Gebot mit Befol-
gungszwang und Befolgungserzwingbarkeit sei, setzte es stets Machtunterworfenheit 
voraus, die international nicht gegeben sei. Ein so grobes Beobachtungsraster, daß 
weltweite Verrechtlichungs- und Institutionalisierungsbestrebungen nur als reine 
Machtkämpfe erkennen läßt, kann aber den spezifischen Verfahrenscharakter von 
Recht nicht erfassen. Deshalb gilt auch hier mit Max Weber: Recht beginnt nicht erst, 
wo Zwang, Erzwingbarkeit und Macht vorliegen, es ersetzt diese. 

9 Dieser "nach wie vor zentrale Diskussionsgegenstand der Völkerrechtswissen-
schaft" wird Ld.R. unter den Bezeichnungen Geltungsgrund und Effektivität des Völ-
kerrechts diskutiert, vgl. Ipsen, 1990, S. 46 ff. 
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